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In dieser Ausgabe: 1. Arbeitsrecht



Der kostenfreie Newsletter Recht versorgt Sie regelmäßig mit Infos (Gerichtsurteile, neue Gesetze) zum Wirtschaftsrecht, 2. Allgemeines Wirtschaftsrecht wie Arbeits- und Gesellschaftsrecht, Wettbewerbs- und Internetrecht 3. Gesellschaftsrecht 4. Gewerblicher Rechtschutz



5. Onlinerecht



Ihre Ansprechpartnerin: 6. Wettbewerbsrecht



Bernarda Hensel Industrie- und Handelskammer Trier Geschäftsbereich: Recht und Steuern Herzogenbuscher Str. 12 54292 Trier Telefon: 06 51/97 77 – 4 02 [email protected]



Inhaltsverzeichnis: 1. Arbeitsrecht • • • • •



Keine sofortige Kündigung bei geringfügigem Verstoß gegen Wettbewerbsverbot „Wohlwollendes“ Zeugnis trotz negativer Beurteilung“ Fristlose Kündigung nach Nachweis eines Diebstahls mittels Videoaufzeichnung Zulässige Einschränkung der Fahrtkostenerstattung eines Leiharbeitnehmers Kündigung nach falscher Reisekostenabrechnung und unberechtigter Strafanzeige



2. Firmen- und Gesellschaftsrecht • • •



Voraussetzung für Ausschluss eines GmbH-Gesellschafters Stellung eines Insolvenzantrags für führerlose GmbH Geschäftsführer haftet für nicht abgeführte Lohnsteuer
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4. Gewerbliches Mietrecht •



Unwirtschaftliche Heizungsanlage kein Mangel
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Missbrauch des automatisierten Mahnverfahrens strafbar Unzulässige Klageerhebung per E-Mail Vorzeitige Beendigung einer eBay-Auktion wegen nachträglich entdeckten Mangels
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Irreführende Printwerbung trotz weiterführenden Hinweises auf Internetseite Unberechtigte Verwendung des Begriffs „diplomiert“ nicht immer irreführend „Zeugnisaktion“ eines Elektronik-Fachmarktes zulässig



7. Veranstaltungshinweise •



Cybersicherheit und elektronische Wirtschaftsspionage 15. Juli 2014, von 17:00 bis ca. 19:00 Uhr, IHK Tagungszentrum
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1. Arbeitsrecht Keine sofortige Kündigung bei geringfügigem Verstoß gegen Wettbewerbsverbot Der Mitarbeiterin einer Gebäudereinigungsfirma wurde fristlos gekündigt, weil sie durch eine Nebentätigkeit gegen das vereinbarte Wettbewerbsverbot verstoßen hatte. Die beanstandete Tätigkeit erwies sich mit monatlich 19 Stunden und einem Monatslohn von circa 180 Euro als derart geringfügig, dass der Arbeitgeber zunächst das mildere Mittel einer Abmahnung hätte wählen müssen, bevor er eine fristlose Kündigung aussprach. (Beschluss des LAG Düsseldorf vom 04.09.2013) Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]



"Wohlwollendes" Zeugnis trotz negativer Beurteilungen Der Arbeitgeber hat nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses auf Verlangen des Arbeitnehmers diesem ein wohlwollendes qualifiziertes Zeugnis zu erteilen. Dadurch sind - so das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg - negative Aussagen grundsätzlich nicht unzulässig, auch wenn dies nachteilig für das weitere Fortkommen des Arbeitnehmers sein könnte. Das gebietet die Wahrheitspflicht, die insbesondere das Vertrauen nachfolgender Arbeitgeber in die Zeugnisbeurteilung schützen soll. Demnach dürfen in dem Arbeitszeugnis auch negative Aussagen über Führung und Leistung getroffen werden. Es dürfen nur keine herabwürdigenden oder beleidigenden Formulierungen gewählt werden. Treffen diese Feststellungen - hier häufiges Zuspätkommen und fehlerhafte Arbeit - zu, kann auch mit den negativen Aussagen der Anspruch auf ein "wohlwollendes" Zeugnis durchaus erfüllt sein. (Urteil des LAG Berlin-Brandenburg vom 07.11.2013) Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]



Fristlose Kündigung nach Nachweis eines Diebstahls mittels Videoaufzeichnung Kann durch Videoaufnahmen einer Überwachungskamera belegt werden, dass ein Angestellter eines Einkaufs- und Getränkemarkts einen Eimer mit Zigarettenstangen befüllt und diesen dann im hinteren Bereich des Getränkemarktes an eine andere Person übergeben hat, rechtfertigt dies den Ausspruch einer fristlosen Kündigung. Von der Richtigkeit der vom Gericht gesichteten Aufzeichnungen ist erst recht auszugehen, wenn sich der Gekündigte bei seiner Sachverhaltsschilderung in erhebliche Widersprüche verwickelt (Urteil des LAG Hamm vom 27.03.2014). Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]



Zulässige Einschränkung der Fahrtkostenerstattung eines Leiharbeitnehmers Einem Leiharbeitnehmer steht grundsätzlich ein Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten für die Strecke vom Verleiherbetrieb zur jeweiligen Einsatzstelle zu. Dies leitet das Landesarbeitsgericht Hannover aus § 670 BGB her. Danach ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet, wenn der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen hat, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf. Das Gericht lässt es jedoch zu, dass der Anspruch nach § 670 BGB durch eine im Betrieb des Verleihers bestehende betriebliche Übung ausgeschlossen wird. Eine betriebliche Übung zur Fahrtkostenerstattung, die eine Erstattung in Höhe von 0,30 Euro pro Entfernungskilometer ab dem 21. Entfernungskilometer bezogen auf die Strecke zwischen dem Wohnort des Arbeitnehmers und dem Entleiherbetrieb vorsieht, orientiert sich erkennbar an der steuerrechtlichen Regelung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG mit einer entsprechenden Entfernungspauschale und ist daher rechtlich nicht zu beanstanden. (Urteil des LAG Hannover vom 20.12.2013) Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]
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Kündigung nach falscher Strafanzeige gegen Kollegen



Reisekostenabrechnung



und



unberechtigter



Reicht ein Arbeitnehmer vorsätzlich eine falsche Reisekostenabrechnung ein, stellt dies eine erhebliche Verletzung seiner arbeitsvertraglichen Pflichten dar und kann den Ausspruch einer fristlosen Kündigung rechtfertigen. Ob dem Gekündigten, der sich darauf berief, seine Freundin habe die Reisekostenabrechnung ausgefüllt und er habe sie ohne weitere Überprüfung unterschrieben, tatsächlich - mindestens bedingter - Vorsatz vorzuwerfen war, hat nun die Vorinstanz zu prüfen. Eine von dem Gekündigten gegen den Personalsachbearbeiter zu Unrecht erhobene Strafanzeige, mit der Begründung dieser habe die Reisekostenabrechnung gefälscht, um ihn zu belasten, hielt das Bundesarbeitsgericht nicht für den Ausspruch einer weiteren Kündigung ausreichend, da der Arbeitnehmer vom Wahrheitsgehalt seiner Anschuldigungen überzeugt war. Zum anderen war seine 14 Jahre andauernde störungsfreie Betriebszugehörigkeit positiv zu berücksichtigen. (Urteil des BAG vom 11.07.2013). Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]



2. Firmen- und Gesellschaftsrecht Voraussetzungen für Ausschluss eines GmbH-Gesellschafters Der Gesellschaftsvertrag einer aus vier Gesellschaftern bestehenden GmbH, die ein Kino betrieb, enthielt zum Ausschluss eines Gesellschafters folgende Regelung: "Die Gesellschafter können die Einziehung von Geschäftsanteilen mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit beschließen, wenn in seiner Person ein anderer wichtiger Grund, der seine Ausschließung aus der Gesellschaft rechtfertigt, gegeben ist. Ein solcher wichtiger Grund liegt vor, wenn ein weiteres Verbleiben des betroffenen Gesellschafters in der Gesellschaft für diese untragbar ist …" Nachdem einer der Gesellschafter seine Aufgaben als Geschäftsführer beharrlich in erheblicher Weise verletzt hatte, beschlossen die übrigen Gesellschafter dessen Ausschluss. Der anschließende Rechtsstreit ging bis zum Bundesgerichtshof, der die Anwendbarkeit der Ausschlussklausel wie folgt auslegte: Ein wichtiger Grund zum Ausschluss eines Gesellschafters im Falle eines - wie hier vorliegenden - tiefgreifenden Zerwürfnisses der Gesellschafter setzt voraus, dass das Zerwürfnis von dem betroffenen Gesellschafter zumindest überwiegend verursacht worden ist. Zudem dürfen in der Person des oder der die Ausschließung betreibenden Gesellschafter selbst keine Umstände vorliegen, die deren eigene Ausschließung oder die Auflösung der Gesellschaft rechtfertigen. Da sich die den Ausschluss betreibenden Gesellschafter nichts hatten zu Schulden kommen lassen, erklärte das Gericht den Ausschluss des Mitgesellschafters für rechtens. (Urteil des BGH vom 24.09.2013) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



Stellung eines Insolvenzantrags für führerlose GmbH Sind die Gesellschafter einer GmbH nach Abberufung des einzigen Geschäftsführers nicht imstande, einen neuen Geschäftsführer oder zumindest einen Notgeschäftsführer zu bestellen, sind die Gesellschafter im Falle der Insolvenzreife der führerlosen GmbH zur Stellung eines Insolvenzantrags berechtigt und auch verpflichtet. Ist Gesellschafterin eine ebenfalls führungslose GmbH, sind deren Gesellschafter berechtigt und verpflichtet, den Insolvenzantrag zu stellen. (Beschluss des LG München I vom 29.07.2013) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



Geschäftsführer haftet für nicht abgeführte Lohnsteuer Die gesetzlichen Vertreter juristischer Personen haften, soweit Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis der Gesellschaft infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt werden, 4



persönlich für die Steuerschulden. Gesetzlicher Vertreter ist bei einer GmbH deren Geschäftsführer. Im Falle einer mit der Geschäftsführung betrauten Komplementär-GmbH hat er in dieser Funktion auch für die Erfüllung der Pflichten der KG Sorge zu tragen. Der wegen der rechtswidrigen Nichtabführung von Lohnsteuer von der Finanzbehörde in Anspruch genommene Geschäftsführer kann sich auch nicht darauf berufen, dass er nach der internen Aufgabenverteilung zwischen ihm und dem Mitgeschäftsführer allein für den Vertrieb zuständig gewesen sei und sich der andere Geschäftsführer um die Erfüllung der steuerlichen Pflichten gekümmert habe. Dies schließt eine Pflichtverletzung nicht aus, da nach dem Prinzip der Gesamtverantwortung eines jeden gesetzlichen Vertreters, diesem zumindest eine gewisse Überwachung der Geschäftsführung im Ganzen obliegt. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass im Haftungsfall jeder Geschäftsführer auf die Verantwortlichkeit eines anderen verweist. Da im konkreten Fall der in Anspruch genommene Geschäftsführer den Nachweis nicht erbringen konnte, dass er sich in regelmäßigen Abständen darüber informiert hat, ob die steuerlichen Pflichten der Gesellschaft erfüllt werden, musste er für die Steuerschulden der KG persönlich aufkommen. (Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 10.12.2013) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



3. Gewerblicher Rechtsschutz Lizenzgebühr für bei unbefugter Verwendung geschützte Fotografien (MFMEmpfehlungen) Werden im Rahmen von Internetangeboten, wie z.B. bei einer eBay-Auktion, unbefugt Lichtbilder verwendet, um den Verkauf der angebotenen Waren zu fördern, steht dem Urheber des Bildes nicht nur ein Unterlassungsanspruch zu. Er kann von dem unbefugten Verwender auch nachträglich eine angemessene Lizenzgebühr verlangen, die unter verständigen und redlichen Vertragspartnern vereinbart worden wäre. Bei der Ermittlung der üblichen Vergütung werden von den Gerichten häufig die Honorarempfehlungen der Mittelstandsgemeinschaft FotoMarketing (MFM) zugrundegelegt. Das Oberlandesgericht Hamm schränkt die Anwendbarkeit der Honorarempfehlung der MFM im Rahmen der Schätzung einer angemessenen Lizenzgebühr jedoch dahingehend ein, dass in einem zweiten Schritt die Prüfung vorzunehmen ist, ob das konkrete Lichtbild insgesamt als professionelles Werk anzusehen ist und tatsächlich am Markt entsprechende Preise erzielen könnte oder ob bei einfacheren Bildern ein prozentualer Abschlag vorzunehmen ist. Eine schematische Übernahme der MFM-Empfehlungen ist danach insbesondere bei simplen Produktfotografien ohne jegliche Schaffenshöhe abzulehnen. (Urteil des OLG Hamm vom 13.02.2014) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



4. Gewerbliches Mietrecht Unwirtschaftliche Heizungsanlage kein Mangel Der Umstand, dass eine dem vertragsgemäßen Zustand der Mietsache entsprechende Heizungs- und Belüftungsanlage hohe Energiekosten verursacht, ist bei der Beurteilung, ob ein Mangel der Mietsache vorliegt, dann unerheblich, wenn - wie hier - die Anlage dem bei der Errichtung des Gebäudes maßgeblichen technischen Standard entspricht und fehlerfrei arbeitet. Dem Mieter steht in diesem Fall auch kein aus dem Wirtschaftlichkeitsgebot hergeleiteter Anspruch auf Modernisierung einer vorhandenen und den vertraglichen Vereinbarungen entsprechenden Heizungsanlage zu. Dem Mieter steht es im Übrigen frei, sich vor Abschluss des Mietvertrages nach den voraussichtlichen Betriebskosten zu erkundigen. (Urteil des BGH vom 18.12.2013) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]
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5. Internetrecht Missbrauch des automatisierten Mahnverfahrens strafbar Das gerichtliche Mahnverfahren läuft mittlerweile weitestgehend in elektronischer Form ab. Die entsprechenden Internetseiten sind für jedermann aufrufbar. Dies eröffnet auch die Möglichkeit des Missbrauchs. Wer jedoch einen Mahn- und einen Vollstreckungsbescheid im automatisierten Mahnverfahren auf der Grundlage einer fingierten, tatsächlich nicht bestehenden Forderung beantragt, macht sich der Verwendung unrichtiger Daten im Sinne des § 263a Abs. 1 StGB strafbar. Danach kann, wer sich durch den Datenmissbrauch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen versucht, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden. An der Strafbarkeit dieses Verhaltens ändert auch der Umstand nichts, dass das Gericht im Mahnverfahren die inhaltliche Berechtigung des Anspruchs nicht prüft. Die Prüfung erfolgt erst, nachdem der Antragsgegner gegen den Mahnbescheid bzw. Vollstreckungsbescheid Widerspruch bzw. Einspruch eingelegt hat (Beschluss des BGH vom 19.11.2013, Az.: 4 StR 292/13). Praxistipp: Nach Auffassung des BGH kann der Tatbestand des Computerbetrugs gemäß § 263a StGB erfüllt sein, wenn im automatischen Mahnverfahren auf der Grundlage fingierter Forderungen Mahn- und Vollstreckungsbescheide beantragt werden. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Unzulässige Klageerhebung per E-Mail Die Bestrebungen der Justiz, den Schriftverkehr und damit auch die Erhebung von Klagen in elektronischer Form zu ermöglichen, werden bis zur vollständigen Verwirklichung noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Im Vordergrund stehen dabei in erster Linie Fragen der sicheren Datenübermittlung. Bis dahin ist eine Klage nur dann formwirksam, wenn sie schriftlich oder zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben wurde. Eine Klageerhebung per E-Mail hingegen ist nur dann zulässig, wenn die E-Mail mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. Da in dem vom Sozialgericht Mainz entschiedenen Fall die E-Mail eines privaten Klägers in dem sozialgerichtlichen Verfahren eine solche – bei Privatleuten kaum verbreitete – Signatur nicht aufwies, wurde die Klage als unzulässig abgewiesen. (Urteil des SG Mainz vom 20.02.2014, Az.: S 10 AS 1166/13) Praxistipp: Eine Klageerhebung per E-Mail ist nur dann formgerecht erfolgt, wenn die E-Mail mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen wurde. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Vorzeitige Beendigung einer eBay-Auktion wegen nachträglich entdeckten Mangels In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Verkaufsportals eBay ist ein Anbieter berechtigt, eine Auktion vorzeitig abzubrechen, wenn er feststellt, „dass der zu verkaufende Artikel nicht funktioniert oder ein Teil fehlt“. Einen solchen Fall des berechtigten Abbruchs einer Auktion trotz bereits abgegebener Gebote nahm der Bundesgerichtshof bei einem Versteigerungsangebot eines gebrauchten Kfz-Motors an, das der Verkäufer wieder löschte, weil der Motor im Straßenverkehr nicht mehr zugelassen war. Dies hatte er nachweislich aber erst nach Einstellen des Angebots erfahren. Damit beendete er das Angebot wirksam, was ihn zur Löschung der bis dahin vorliegenden Gebote berechtigte. Die Bundesrichter hatten auch keine rechtlichen Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der eBay-AGB und wiesen darauf hin, dass die AGB nicht nur rechtliche Wirkung mit Blick auf die Vertragsbeziehung des Plattformbetreibers zu den Nutzern haben, sondern auch mittelbare Auswirkungen auf die Vertragsverhältnisse der Nutzer untereinander. (Urteil des BGH vom 08.01.2014, Az.: VIII ZR 63/13) Praxistipp: Der BGH hat geurteilt, dass auf der Internetplattform eBay eingestellte Verkaufsangebote unter der Bedingung der (berechtigten) vorzeitigen Beendigung stehen. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected] 6



6. Wettbewerbsrecht Irreführende Printwerbung trotz weiterführenden Hinweises auf Internetseite Als irreführend beanstandet wurde die Werbung einer Fahrschule mit dem Inhalt „Unser Adventsangebot: Fahrstunden (auch Sonderfahrten) 32,50 Euro, Grundbetrag 150 Euro, Prüfungsvorstellung/Theorie 50 Euro, Praxis 110 Euro … Sie finden uns im Internet unter www.....de“. Auch das Landgericht Aschaffenburg bejahte eine Irreführung der Verbraucher, wenn eine Fahrschule – wie hier – im Rahmen eines Adventsangebotes ihre Dienstleistungen zu einem Sonderpreis anbietet, ohne dabei anzugeben, auf welche Führerscheinklasse sich die Sonderpreise beziehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Fahrschule keine Ausbildung in allen Führerscheinklassen anbieten darf. An dem damit verbundenen Wettbewerbsverstoß änderte auch der Hinweis auf die Internetseite nichts, wo sich nähere Erläuterungen zu dem Angebot befanden. Nach Auffassung des Gerichts muss die Werbung bereits aus sich heraus die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung benennen, zumal nicht jeder Verbraucher über einen Internetzugang verfügt (Urteil des LG Aschaffenburg vom 03.09.2013, Az.: 2 HKO 24/13). Praxistipp: Nach der Rechtsprechung des LG Aschaffenburg muss bei der Werbung für Dienstleistungen von Fahrschulen angegeben werden, welche Führerscheinklassen hiervon umfasst sind. Dem Kunden muss deutlich gemacht werden, welche Entgelte für welche Dienstleistungen anfallen. Nicht ausreichend ist es, den Kunden auf die Angaben der Internetseite der Fahrschule zu verweisen. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Unberechtigte Verwendung des Begriffs „diplomiert“ nicht immer irreführend Ein auf dem Gebiet der Fort- und Weiterbildung bezüglich pädagogischer Themen freiberuflich Tätiger klagte gegen eine Konkurrentin wegen der – aus seiner Sicht – irreführenden Bezeichnung „Diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulie-Trainerin“. Die Irreführung der mit der Werbung angesprochenen Personen ergebe sich nach seiner Auffassung schon daraus, dass auf dem betreffenden Fachgebiet eine Hochschulausbildung überhaupt nicht möglich ist. Gerade dieser Umstand veranlasste jedoch den Bundesgerichtshof zu der gegenteiligen Rechtsauffassung. Die adjektivische Form „diplomiert“ ist jedenfalls in Deutschland für eine Person mit dem akademischen Grad „Diplom“ nicht nur unüblich, sondern soll sogar auf das Fehlen einer entsprechenden Hochschulausbildung hinweisen. Dies gilt insbesondere für Berufe, deren Ausübung grundsätzlich keine entsprechende akademische Ausbildung voraussetzt. Als Beispiel wies das Gericht auf die nicht unübliche Bezeichnung „Diplomierte Kosmetikerin“ hin, wodurch zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die betreffende Person in diesem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf die vorgeschriebene Abschlussprüfung bestanden hat. (Urteil des BGH vom 18.09.2013, Az.: I ZR 65/12) Praxistipp: Nach der Rechtsprechung des BGH ist die Verwendung der adjektivischen Form „diplomiert“ des Begriffs „Diplom“ nicht zwingend irreführend, wenn keine entsprechende akademische Ausbildung vorliegt. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



„Zeugnisaktion“ eines Elektronik-Fachmarktes zulässig Der Bundesgerichtshof hatte über die Zulässigkeit einer „Zeugnisaktion“ eines ElektronikFachmarktes zu entscheiden, bei der Schüler eine Kaufpreisermäßigung von zwei Euro für jede Eins im Zeugnis auf alle Artikel erhielten. Wie die Vorinstanz vertraten auch die Bundesrichter die Auffassung, dass die an Kinder gerichtete Kaufaufforderung nicht gegen die Verbotsnorm der Nummer 28 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG (Werbung gegenüber Kindern) verstößt, weil sich der allgemeine Kaufappell nicht auf konkrete Produkte, sondern auf das gesamte Sortiment des Fachmarktes bezog. Die Werbung hatte auch keinen unangemessenen unsachlichen Einfluss auf die Entscheidungsfreiheit der angesprochenen Schulkinder und nutzte auch nicht deren geschäftliche Unerfahrenheit aus (Urteil des BGH vom 03.04.2014, Az.: I ZR 96/13). 7



Praxistipp: Nach der Rechtsprechung des BGH ist eine Werbeaktion, bei der ein Unternehmen sein Sortiment mit einer Kaufpreisermäßigung für jede Eins im Zeugnis eines Schülers bewirbt, nicht unlauter. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



7. Veranstaltungshinweise Cybersicherheit und elektronische Wirtschaftsspionage Es gibt kaum noch ein Unternehmen, das seine Geschäfte ohne eine Internetverbindung abwickeln kann. In diesem Zusammenhang haben die jüngsten Datenskandale vor allem eines sehr deutlich gemacht: Jedes Unternehmen, und sei es noch so klein oder vermeintlich unbedeutend, ist für Spionagedienste und Cyberkriminelle ein attraktives Zielobjekt! Mit welchen Bedrohungen müssen sich Unternehmen auseinandersetzen, wie können sie angemessen darauf reagieren und welche Unterstützung dürfen sie dabei von staatlichen Stellen erwarten? Diese und weitere Fragen werden auf unserer für Mitgliedsunternehmen kostenfreien Veranstaltung am Dienstag, 15. Juli 2014, 17:00 Uhr, im IHK Tagungszentrum, beantwortet Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur statt. Nach einem Impulsvortrag von Staatssekretärin Heike Raab werden verschiedene Referenten aus dem Ministerium in Fachvorträgen auf die einzelnen Aspekte des Themas eingehen. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht beim Get together gegen 19:00 Uhr Gelegenheit zum Austausch. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage, Dokumentennummer V14243. Anmeldungen online oder an [email protected]



Sie haben kein Interesse mehr an dem Bezug des Newsletters, dann können Sie ihn jederzeit abbestellen: [email protected]



Impressum: http://www.ihk-trier.de/p/Impressum-552.html
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15.10.2014 - "Double-opt-in"-Verfahren verschickt. Der EmpfÃ¤nger mÃ¼sse also den Newsletter nicht nur abonniert, sondern auch den BestÃ¤tigungslink ...
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Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401 mailto:[email protected]. Handlungsmöglichkeiten ..... Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Köln. Das Programm ...










 


[image: alt]





IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

15.07.2014 - ... einer GmbH bei nachgewiesenen Guthaben auf Onlinekonto. 5. .... mit eigenem KundendienstbÃ¼ro verlangte einen kostenlosen Eintrag.
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IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

Werbung eines EdelmetallankÃ¤ufers mit Hinweis â€žkostenlose SchÃ¤tzungâ€œ ... Kontakt: Sylva GÃ¤bler, Telefon 0651/9777-401 mailto:[email protected] ... in sozialen Netzwerken und Internetforen (BT der Bundesregierung vom 24.04.2014,.
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IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

15.10.2014 - abonniert, sondern auch den BestÃ¤tigungslink geklickt haben. Die Benennung von Mitarbeitern als Zeugen reicht als entsprechender Beweis ...
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IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

15.07.2014 - Handelsregistereintragung eines Erben auch ohne Erbschein ... einer GmbH bei nachgewiesenen Guthaben auf Onlinekonto ..... ausweisen.
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IHK-Newsletter Recht - IHK Trier 

â€žZeugnisaktionâ€œ eines Elektronik-Fachmarktes zulÃ¤ssig. 7. Veranstaltungshinweise. â€¢ Cybersicherheit und elektronische Wirtschaftsspionage. 15. Juli 2014, von ...
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IHK-Newsletter Recht 

15.10.2014 - Ãœbernahme einer Geldstrafe gegen Vorstandsmitglied durch AG ..... eine steuerrechtliche Betrachtung vornehmen und Rechtsanwalt Oliver.
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IHK-Newsletter Recht - PDFDOKUMENT.COM 

15.07.2014 - Endpreis errechnet. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]. â€žEndlos surfenâ€œ mit BeschrÃ¤nkung. Die Werbung eines Mobilfunkanbieters fÃ¼r einen Smartphone-Tarif als â€žDaten-Flatâ€œ bzw. mit dem. Slogan










 


[image: alt]





Los geht's! - Trier - Uni Trier 

10.10.2017 - Markt der MÃ¶glichkeiten. Besuchen Sie den Markt der MÃ¶glichkeiten! Hier bietet sich die einmalige Gelegenheit eine Vielzahl von stu- dentischen Hochschulgruppen und Initiativen, Fach- schaften, universitÃ¤re Institutionen sowie Stiftun
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Das Jugendmagazin des Bistums Trier 1.2014 - Bistum Trier 

03.05.2014 - Mit Hilfe von Beispielpersonen soll deutlich ... weiterhin für die Rechte von Kindern, insbesonde- ...... S1: Jesus, du hast Raum für unsere Not.
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stadtwerke trier (swt) 

Smart-City-LÃ¶sungen sind in aller Munde. Durch den cleveren Einsatz von Technologien soll der Ressourcenverbrauch verringert, die. WettbewerbsfÃ¤higkeit ...
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Programm - Uni Trier 

06.05.2015 - Dr. Franz Dorn. GÃ¤ste: Dr. Natalia Filatkina. Ã„ltere deutsche Philologie. Dr. Katrin Kaufmann. Biologie und ihre Didaktik. Dr. Markus Mavany.
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Programm - Uni Trier 

06.05.2015 - Ã„ltere deutsche Philologie. Dr. Katrin Kaufmann. Biologie und ihre Didaktik. Dr. Markus Mavany. Strafrecht. Dr. Martin Siebenborn. Mathematik.
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Das Jugendmagazin des Bistums Trier 1.2014 - Bistum Trier 

03.05.2014 - zugehen, muss ich zuerst bei mir selbst anfangen: Wo bin ich selbst ...... Die Tage waren zudem geprÃ¤gt von Morgen- und Mittagge- beten im ...
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S Sparkasse Trier 

11.08.2016 - komplexe Aufgaben und Anforderungen in ihrem späteren Berufsleben vor und werden zudem gezielt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ...
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zur person - Bistum Trier 

mit den Menschen zu sein. Die Entwicklung ... Pfarrer Lothar Brucker sein 40jÃ¤hriges. PriesterjubilÃ¤um ... Verantwortung fÃ¼r die â€žAdveniat-Paten- schaftsaktionâ€œ ...
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Pastoralplan - Bistum Trier 

20.11.2009 - die Städte Mülheim-Kärlich und Weißenthurm, ... mern Trier und Köln, der den Ort überragt. .... Die Synagogen in Andernach und Mülheim.
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Pastoralplan - Bistum Trier 

20.11.2009 - Wohnsiedlung Depot. MÃ¼lheim-KÃ¤rlich besitzt eines der ...... kassetten kostenlos zur Ausleihe angeboten. Bei. Bedarf kÃ¶nnen Schulklassen die ...
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innovation und recht recht und innovation recht im ensemble seiner 

This Innovation Und Recht Recht Und Innovation Recht Im Ensemble Seiner Kontexte Pdf file begin with Intro,. Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It's going to discuss p
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WeiÃŸe Flecken - TIMS Trier 

Kernspin nicht in Panik versetzen lassen. Jutta Scheiderbauer. Auch symptomfreie kontrastmittel- aufnehmende Herde sind keineswegs grundsÃ¤tzlich mit einem ...
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IT- Night Cham - IHK 

20.10.2016 - IT-Night Cham. BegrÃ¼ÃŸung. Dr. Alois PlÃ¶ÃŸl. VizeprÃ¤sident der IHK Regensburg. RhanerbrÃ¤u | SchÃ¶nthal. 20 Jahre Karl Auer â€“ die Medien wandeln sich, der Content bleibt. Markus Walsch. Crossformatics | Starnberg. Keynote und Modera
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IHK-Konjunkturklima 2015 - Herbst 

Lage. Erwartungen. InvestitionsplÃ¤ne. BeschÃ¤ftigungsplÃ¤ne. 45. 30. 15. 0. -15. Salden (%-Punkte). Lage. Erwartungen. InvestitionsplÃ¤ne. BeschÃ¤ftigungsplÃ¤ne.
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IHKs - IHK MÃ¼nchen 

Sprechtechniken und Artikulation. - Statements und/oder PrÃ¤sentationen vorbereiten. â€¢ Aufbau. â€¢ Layout. - Manuskripte unter BerÃ¼cksichtigung der Zielgruppe erarbeiten. - Vortrags- ... GÃ¤steerwartungen. 1.5.1.1. ZuverlÃ¤ssigkeit. 1.5.1.2. Saube
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